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• Öffentlicher Betrauungsakt der Stadt Cottbus betreffend

den Verein Euroregion Spree-Neiße-Bober e. V.

Amtliche Bekanntmachung

Satzung über die 
Festsetzung der Hebesätze

für die Realsteuern der
Stadt Cottbus/Chóśebuz

(Hebesatzsatzung)
Auf der Grundlage der §§ 3 und 28 Abs. 2, Nr. 9 der 
Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
(BbgKVerfG) vom 18.12.2007 (GVBl. I/07 S. 286), zuletzt
geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 10.07.2014
(GVBl. I/14), der §§ 1, 2 und 3 des Kommunalabgabenge-
setzes für das Land Brandenburg in der Fassung der Bekannt-
machung vom 31.03.2004 (GVBl. I/04 S. 174), zuletzt 
geändert durch Artikel 10 des Gesetzes vom 10.07.2014
(GVBl. I/14), des § 25 des Grundsteuergesetzes in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 07.08.1973 (BGBl. I/73 
S. 965), das zuletzt durch Artikel 38 des Gesetzes vom
19.12.2008 (BGBl. I/08 S. 2794) geändert worden ist, 
des § 16 des Gewerbesteuergesetzes in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 15.10.2002 (BGBl. I/02 S. 4167), 
das zuletzt durch Artikel 5 des Gesetzes vom 2.11.2015
(BGBl. I/15 S. 1834) geändert worden ist und des Gesetzes
zur Übertragung der Verwaltung der Realsteuern auf die 
Gemeinden vom 12.04.1996 (GVBl. I/96 S.162) hat die
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Cottbus/Chóśebuz
in ihrer Sitzung am 25.01.2017 folgende Satzung beschlos-
sen:

§ 1 
Hebesätze

Die Realsteuerhebesätze für das Gebiet der Stadt
Cottbus/Chóśebuz werden wie folgt festgesetzt:
1. Grundsteuer
1.1. Grundsteuer A 400 v. H. 

(für land- und 
forstwirtschaftliche Betriebe) 

1.2. Grundsteuer B 500 v. H.
(für die Grundstücke)

2. Gewerbesteuer 400 v. H.

§ 2 
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt rückwirkend zum 1. Januar 2017 in Kraft.
Gleichzeitig tritt die Satzung über die Festsetzung der 
Hebesätze für die Realsteuern der Stadt Cottbus vom
27.06.2013 außer Kraft.
Cottbus/Chóśebuz, 26.01.2017

gez. Holger Kelch
Oberbürgermeister der Stadt Cottbus/Chóśebuz

der
Richtlinie 2006/111/EG der Kommission vom 16. Novem-
ber 2006 über die Transparenz der finanziellen Beziehungen
zwischen den Mitgliedstaaten und den öffentlichen Unter-
nehmen sowie über die finanzielle Transparenz innerhalb be-
stimmter Unternehmen (ABl. EU Nr. L 318/77 vom 17. No-
vember 2006)

sowie des
Urteils des Europäischen Gerichtshofes vom 24. Juli 2003
in der Rechtssache Altmark Trans GmbH und Regierungs-
präsidium Magdeburg gegen Nahverkehrsgesellschaft Alt-
mark GmbH (Rechtssache C-280/00) – „Altmark-Trans“-

PRÄAMBEL
I. Die Aufgaben des Vereins „Euroregion Spree-Neiße-

Bober e. V.“ sind gemäß § 2 der Vereinssatzung:
(1) die Förderung der internationalen Gesinnung, der

Toleranz auf allen Gebieten der Kultur und 
des Völkerverständigungsgedankens und die För-
derung der Entwicklungszusammenarbeit der
deutsch-polnischen Euroregion.

(2) Der Satzungszweck wird insbesondere verwirklicht
durch die Initiierung, Koordinierung und Förderung
einer partnerschaftlichen, grenzüberschreitenden
Zusammenarbeit und deren Entwicklung. Der Ver-
ein zeigt Probleme auf, entwickelt Lösungen und
führt die erforderlichen Maßnahmen im Rahmen
seiner Handlungsmöglichkeiten und in den Grenzen
der Aufgaben seiner öffentlich-rechtlichen Mitglie-
der durch.
Er wirkt an der Abstimmung und am Ausgleich von
Interessen mit, dabei fördert er das gegenseitige Ver-
ständnis sowie das Bewusstsein und das Gewicht
des gemeinsamen Raumes.
Zur Wahrung dieser Belange informiert er insbeson-
dere die Öffentlichkeit und gibt den zuständigen 
Behörden und Stellen Empfehlungen. Weiterhin in-
itiiert und vermittelt er Kontakte zwischen Einwoh-
nern, Behörden und sonstigen Stellen.

(3) Der Verein wirkt mit dem Ziel einer umfassen-
den, friedlichen und partnerschaftlichen Zu-
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• Amtliche Bekanntmachung der Satzung über die 
Festsetzung der Hebesätze für die Realsteuern der Stadt
Cottbus/Chóśebuz (Hebesatzsatzung)

Amtliche Bekanntmachung

Öffentlicher 
Betrauungsakt der 

Stadt Cottbus betreffend
den Verein Euroregion

Spree-Neiße-Bober e. V.
auf der Grundlage

des Beschlusses der Kommission vom 20. Dezember 2011
über die Anwendung von Artikel 106 Abs. 2 des Vertrages
über die Arbeitsweise der Europäischen Union auf staatliche
Beihilfen in Form von Ausgleichsleistungen zugunsten be-
stimmter Unternehmen, die mit der Erbringung von Dienst-
leistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse be-
traut sind (2012/21/EU), ABl. EU Nr. L 7/3 vom 11. Januar
2012 -Freistellungsbeschluss-,

der
Mitteilung der Kommission vom 11. Januar 2012 über die
Anwendung der Beihilfevorschriften der Europäischen Uni-
on auf Ausgleichsleistungen für die Erbringung von Dienst-
leistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse
(2012/C 8/02, ABL. EU Nr. 8/4 vom 11. Januar 2012)

der
Mitteilung der Kommission vom 11. Januar 2012 über 
den Rahmen der Europäischen Union für staatliche Beihilfen
in Form von Ausgleichsleistungen für die Erbringung 
öffentlicher Dienstleistungen (2011) (2012/C 8/03, ABl. EU 
Nr. C 8/15 vom 11. Januar 2012),
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sammenarbeit auf den Bestand und die Ausweitung
einer gemeinsamen grenzüberschreitenden Eurore-
gion Spree-Neiße-Bober in einer geeigneten 
Organisationsform hin. Der Verein gehört zur 
Gründungs-gemeinschaft der deutsch-polnischen
Euroregion. Er vertritt dort die deutschen Interes-
sen.

II. Der nachfolgende Betrauungsakt bestätigt und konkre-
tisiert den durch die Vereinssatzung begründeten Ge-
genstand und Zweck des Vereins Euroregion Spree-
Neiße-Bober e. V., Dienstleistungen von allgemeinem
wirtschaftlichen Interesse im Sinne von § 106 Abs. 2 des
Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union
(AEUV) zu erbringen, um damit den Anforderungen 
des Europäischen Beihilfenrechts („Almunia-Paket“
und „Altmark-Trans“-Rechtsprechung) Rechnung zu
tragen. Der Betrauungsakt zugunsten des Vereins Euro-
region Spree-Neiße-Bober e. V. beruht auf der am 
31. Januar 2012 in Kraft getretenen Nachfolgeregelung
der Freistellungsentscheidung 2005/842/EG, dem Frei-
stellungsbeschluss 2012/21/EU.

III. Personen und Funktionsbezeichnungen sind in männli-
cher Form verwandt worden; der Verzicht auf eine
sprachliche Gleichbehandlung von Männern und 
Frauen dient lediglich der leichteren Lesbarkeit dieses
Vertrages.

§ 1 
Gemeinwohlaufgabe

(1) Die Stadt Cottbus hat nach Art. 97 der Verfassung
des Landes Brandenburg in Verbindung mit §§ 12
Abs. 1 und 122 Kommunalverfassung Brandenburg
(BbgKVerf) u. a. die Aufgabe, in den Grenzen ihrer
Leistungsfähigkeit die für das wirtschaftliche, so-
ziale und kulturelle Wohl ihrer Einwohner erforder-
lichen öffentlichen Einrichtungen bereitzustellen
(Gemeinwohlaufgabe). Sie handelt dabei im Rah-
men der kommunalen Daseinsvorsorge.

(2) Von den in Abs. 1 genannten Aufgaben sind auch
die Wirtschaftsförderung  im weiteren Sinne sowie
die in der Präambel aufgeführten Maßnahmen zur
grenzüberschreitenden Regionalentwicklung um-
fasst. Diese zur kommunalen Daseinsvorsorge zäh-
lenden freiwilligen Aufgaben zielen darauf ab,
durch Schaffung und Verbesserung von Standort-
bedingungen der Grenzregion Spree-Neiße-Bober
das wirtschaftliche und soziale Wohl der Einwohner
zu sichern oder zu steigern. Zur kommunalen För-
dertätigkeit gehört auch die Unterstützung der
grenzüberschreitenden Zusammenarbeit in der 
Euroregion Spree-Neiße-Bober zwischen der deut-
schen und der polnischen Seite.

(3) Ziele und Aufgaben des Vereins ergeben sich 
aus der Vereinssatzung; hier insbesondere 
durch grenzüberschreitende partnerschaftliche 
Zusammenarbeit mit der polnischen Seite und die
Entwicklung dieser Partnerschaft sowie die Infor-
mation der Öffentlichkeit. Hierzu kann der Verein
auch geeignete Finanzierungsinstrumente (z. B. im 
Rahmen der „Europäischen Territorialen Zusam-
menarbeit [ETZ] der EU“ mit den INTERREG 
A-Programmen sowie des Deutsch-Polnischen Ju-
gendwerks) einzeln und gemeinsam mit Partnern
nutzen.

(4) Die Stadt Cottbus bringt sich zur Erfüllung der frei-
willigen kommunalen Aufgaben im Bereich der
Förderung der Vereinsarbeit zur Förderung der Ent-
wicklungszusammenarbeit in der deutsch-polni-
schen Euroregion Spree-Neiße-Bober neben dem
Landkreis Spree Neiße und anderen Kommunen als
Mitglied im Verein Euroregion Spree-Neiße-Bober
e. V. ein und bedient sich des Vereins Euroregion
Spree-Neiße-Bober e. V. im vorbezeichneten 
Leistungsbereich.

(5) Bei den vorbezeichneten Aufgaben, wie sie in den
Absätzen 1 bis 3 sowie nachfolgend in § 2 dargestellt

sind, handelt es sich jeweils um „Dienstleistungen
von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse“
(DAWI) im Sinne des Freistellungsbeschlusses der
EU-Kommission („Almunia-Paket“).

§ 2 
Betrautes Unternehmen, 

Gegenstand und Dauer der Gemeinwohlaufgabe 
(zu Art. 4 des Freistellungsbeschlusses)

(1) Die Stadt Cottbus betraut den Verein Euroregion Spree-
Neiße-Bober e. V. im Rahmen des o. a. Leistungsbe-
reichs und im Rahmen des Satzungszwecks des Vereins
(vgl. Präambel zu diesem Vertrag) mit der zunächst 
auf die Jahre 2017 bis 2025 befristeten Erbringung 
nachstehender Dienstleistungen von allgemeinem 
wirtschaftlichen Interesse, die der Verein Euroregion
Spree-Neiße-Bober e. V. jeweils im Einklang mit seinem
Vereinszweck (Vereinsaufgaben, vgl. § 2 der Satzung)
im Interesse der Bürger wahrnimmt und die in Bezug 
auf Qualität, Umfang, Bezahlbarkeit, Verfügbarkeit 
und Dauerhaftigkeit aufgrund ihrer strukturellen Un-
wirtschaftlichkeit nicht durch andere private Marktteil-
nehmer oder nicht in der von der Stadt Cottbus ge-
wünschten Weise zur Verfügung gestellt werden kön-
nen.

(2) Zu den gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen des 
Vereins von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse
(DAWI) gehören insbesondere:
a) Betrieb einer Geschäftsstelle am Sitz des Vereins

zur persönlichen, telefonischen oder sonstigen 
Information über die Aufgaben und Ziele des Ver-
eins.

b) Erstellung und Auslage von Unterlagen zur Infor-
mation der Öffentlichkeit sowie die Erbringung von
Beratungsleistungen für potentielle Träger deutsch-
polnischer Gemeinschaftsprojekte.

c) Pflege der Zusammenarbeit mit anderen Körper-
schaften und Organisationen in der Euroregion
Spree-Neiße-Bober sowie Unterstützung und Be-
gleitung deutsch-polnischer Partnerschaften.

d) Unter anderem Nutzung der Finanzierungsinstru-
mente im Rahmen der Europäischen Territorialen
Zusammenarbeit einschließlich der INTERREG 
A-Programme sowie des Deutsch-Polnischen Ju-
gendwerks.

e) Umsetzung des Kleinprojektefonds (KPF) im Rah-
men der INTERREG A-Programme.

(3) Zur Erfüllung dieser Aufgaben sind die nachstehenden
Rahmenbedingungen vorgegeben:
a) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar

gemeinnützige Zwecke.
b) Konkrete Leistungen sind vom Verein Euroregion

Spree-Neiße-Bober e. V. gegenüber der Stadt 
Cottbus nicht zu erbringen. In diesem Abschnitt 
des Betrauungsaktes werden lediglich die allgemei-
nen, operativen Aufgaben des Vereins Euroregion
Spree-Neiße-Bober e. V. umschrieben. Die konkre-
te Ausgestaltung des operativen Geschäfts und die
Art und Weise der Erfüllung dieser Aufgaben ist
dem Verein Euroregion Spree-Neiße-Bober e. V.
vorbehalten.

c) Die Wahrnehmung sämtlicher o. a. Aufgaben-
bereiche ist auf die Entwicklung der grenzüber-
schreitenden Zusammenarbeit in der Euro-
region Spree-Neiße-Bober unter Beachtung der 
besonderen Interessen der Stadt Cottbus für 
Bürger und Öffentlichkeit auszurichten. Maß-
geblich sind nicht die Interessen einzelner 
Verbände, Personen oder Unternehmen, sondern
das öffentliche Interesse an der grenzüberschrei-
tenden Zusammenarbeit der deutschen und der 
polnischen Seite in der gemeinsamen Euro-
region Spree-Neiße-Bober zur Erlangung verbes-
serter und gleichwertiger Lebensverhältnisse unter
Beachtung der besonderen Interessen der Stadt
Cottbus. 

Der Verein Euroregion Spree-Neiße-Bober e. V.
führt dabei seine Aufgaben im eigenen Namen 
und auf eigene Rechnung zur Verwirklichung 
seines Satzungszwecks aus. Der Verein Euroregion
Spree-Neiße-Bober e. V. trägt die Aufwendun-
gen grundsätzlich selbst, etwaige Erlöse stehen ihm
zu.

d) Die o. a. Aufstellung der Dienstleistungen im all-
gemeinem wirtschaftlichen Interesse (DAWI) ist
nicht abschließend und kann sich während der Lauf-
zeit dieses Betrauungsaktes ändern. Dazu wird er-
gänzend auf die Satzung des Vereins und insbeson-
dere auf den in § 2 der Satzung niedergelegten Ver-
einszweck verwiesen. 

e) Sollte sich eine Änderung der Aufgaben des Vereins
Euroregion Spree-Neiße-Bober e. V. ergeben, sind
diese nur dann Gegenstand dieser Betrauung, wenn
es sich bei diesen gemeinwirtschaftlichen Ver-
pflichtungen um Dienstleistungen von allgemei-
nem wirtschaftlichen Interesse (DAWI) für die Stadt
Cottbus im Sinne des Freistellungsbeschlusses 
handelt.

f) Gemäß Art 106 Abs. 2 des Vertrages  über die Ar-
beitsweise der Europäischen Kommission (AEUV)
in Verbindung mit dem Beschluss der Kommission
2012/21/EU sind die Dienstleistungen, mit denen
der Verein Euroregion Spree-Neiße-Bober e. V. 
betraut wird, von allgemeinem wirtschaftlichen In-
teresse, d. h. die geleisteten Ausgleichszahlungen
sind mit dem gemeinsamen Markt vereinbar und be-
dürfen keiner gesonderten Genehmigung der Euro-
päischen Kommission, soweit die nachstehenden
Voraussetzungen erfüllt werden. 

§ 3 
Berechnung der Ausgleichsleistungen, 

Mitgliedsbeitrag 
(zu Art. 5 des Freistellungsbeschlusses)

(1) Um den Verein Euroregion Spree-Neiße-Bober e. V. in
die Lage zu versetzen, die ihm übertragenen Aufgaben
von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse gemäß die-
sem Betrauungsakt zu übernehmen, kann die Stadt Cott-
bus durch Leistung des auf ihn entfallenden anteiligen
Mitgliedsbeitrags den Verein Euroregion Spree-Neiße-
Bober e. V. mit den erforderlichen finanziellen Mitteln
ausstatten.

(2) Gemäß Art. 5 Abs. 1 des Beschlusses der Kom-
mission vom 20.12.2011 über die Anwendung von 
Art. 106 Abs. 2 AEUV auf staatliche Beihilfen in Form
von Ausgleichszahlungen zugunsten bestimmter 
Unternehmen, die mit der Erbringung von Dienstleistun-
gen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse 
betraut sind (2012/21/EU), darf die Höhe der Aus-
gleichszahlung unter Berücksichtigung eines ange-
messenen Gewinns nicht über das hinausgehen, was er-
forderlich ist, um die durch die Erfüllung der Gemein-
wohlverpflichtungen verursachten Nettokosten abzu-
decken. 

Die maximal mögliche Höhe der (anteiligen) Aus-
gleichsleistungen ergibt sich aus dem auf der Grundlage
der jeweils geltenden Beitragsordnung abgeleiteten
Wirtschaftsplan des Vereins Euroregion Spree-Neiße-
Bober e. V. bzw. aus dem Haushaltsplan der Stadt Cott-
bus des jeweiligen Jahres.

(3) Die Nettokosten sind gem. Art. 5 Abs. 2 des Beschlusses
der Kommission vom 20.12.2011 „die Differenz aus den
in Verbindung mit der Erbringung der Dienstleistung
von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse anfallenden
Kosten und den gesamten Einnahmen, die mit der
Dienstleistung erzielt wurden“. Vorliegend ergeben sich
die Nettokosten auf Grund der Erfüllung der Aufgaben
gem. § 2 dieses Betrauungsaktes als Differenz zwischen
den für die Aufgabenerfüllung notwendigen Aufwen-
dungen und den gesamten Einnahmen, die in Verbin-
dung mit der Aufgabenerfüllung i. S. v. § 2 dieses Be-
trauungsaktes beim Verein Euroregion Spree-Neiße-Bo-
ber e. V. anfallen.

Fortsetzung von Seite 1
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Kommunaler 
Handlungsleitfaden zur 

Fördermittelvergabe 
aus dem Verfügungsfonds

im Rahmen der 
Städtebauförderungs-

programme
§ 1 Aufgabe und ziel

Die Stadt Cottbus richtet zur Unterstützung einer prosperie-
renden Stadtentwicklung gemeindliche Fonds (Verfügungs-
fonds) ein mit dem Ziel, durch finanzielle Förderung privates
und privatwirtschaftliches Engagement zu stärken, geeignete
lokale Akteure für die Belange der Stadtentwicklung zu ge-
winnen und in die Finanzierung einzubinden.
Die Verfügungsfonds werden bis zu 50 % aus Mitteln der
Städtebauförderung, insbesondere in den nachfolgend be-
nannten Programmen der Städtebauförderrichtlinie 2015
(StBauFR 2015) vom 26.10.2015 finanziert:
• „Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnah-

men“
(Sanierungsgebiet Modellstadt Cottbus – Innenstadt)

• „Maßnahmen der Sozialen Stadt“
(Gebietskulissen Neu-Schmellwitz, Sandow und Sach-
sendorf-Madlow)

• „Stadtumbau - Teilprogramm Aufwertung“
(Gebietskulisse Stadtumbau)

Die übrigen Finanzierungsmittel von mindestens 50 % wer-
den durch Mittel Dritter, u.a. durch Vertreter der Wirtschaft,
Immobilien- und Standortgemeinschaften und/oder Privaten
gedeckt.
Aus diesen Fonds werden Maßnahmen, Projekte oder Ak-
tivitäten innerhalb der jeweiligen Fördergebietskulisse finan-
ziert, die der nachhaltigen Stärkung des Stadtteils bzw. der
Gesamtstadt dienen. Die zu fördernden Maßnahmen müssen
den Zielen der integrierten Stadtentwicklung auf Gesamt-
stadt-, Stadtteil- und Quartiersebene entsprechen und dürfen
ihnen nicht zuwider laufen.

§ 2 Fördergegenstand
Die Fördermittel sollen explizit für kleinteilige, ergänzende
investive und nicht-investive Projekte als Unterstützung zur
mittel- und langfristigen Maßnahmenumsetzung im Rahmen
der regulären Städtebauförderung eingesetzt werden.
Förderfähig sind insbesondere Maßnahmen, Projekte und
Aktivitäten, die einen wesentlichen und nachhaltigen Beitrag
zur Stärkung des Stadtteils bzw. der Gesamtstadt leisten.
Hierzu gehören beispielsweise die nachfolgend aufgeführten
Aktivitäten.
(1) Bürgerinitiativen, Öffentlichkeitsarbeit und Stadtmar-

keting (B.2) wie
• öffentliche Informationsveranstaltungen,
• Workshops, Ausstellungen und Messen,
• Kultur- und Sportevents,
• Aktionen zur Belebung des Stadtteils (Straßenfeste,

Illumination, Konzerte etc.),
• Internet- und Printerzeugnisse zur Publikation,
• Schaufensterwettbewerbe,
• thematische Märkte u. a.

(2) Maßnahmen zur Gestaltung des öffentlichen Raumes
(B.5) wie
• Beseitigung störender Anlagen,
• Entsiegelung von Stellplatzflächen,
• Begrünung, Beleuchtung, Stadtmobiliar,
• Kunst im Stadtraum,
• touristische Wegweiser und Informationssysteme,
• Förderung von Zwischennutzungen auf Brachflä-

chen u.a.

(4) Der Verein Euroregion Spree-Neiße-Bober e. V. hat
durch einen getrennten Ausweis in der Buchführung si-
cherzustellen, dass die durch die Dienstleistungen von
allgemeinem wirtschaftlichen Interesse entstehenden
Kosten von den Kosten für gegebenenfalls andere Tä-
tigkeitsbereiche abgegrenzt werden. Dabei dürfen Auf-
wendungen, die nicht auf den Bereich der DAWI-
Dienstleistungen entfallen, keinesfalls zu einer Aus-
gleichszahlung der Stadt Cottbus führen. Der Ausgleich
muss ausschließlich zur Deckung der Kosten der in § 2
benannten Aufgaben verwendet werden, ohne dem Ver-
ein die Möglichkeit der Verwendung seiner angemesse-
nen Rendite zu entziehen.

(5) Ein Leistungsaustausch findet im Rahmen der Betrau-
ung nicht statt. Die Ausgleichszahlungen bzw. Zahlun-
gen des Mitgliedsbeitrages dienen ausschließlich dazu,
den Verein Euroregion Spree-Neiße-Bober e. V. in die
Lage zu versetzen, die mit dem Betrauungsakt übertra-
genen Aufgaben zu erfüllen und dürfen ausschließlich
und vollständig nur für die in § 2 dieses Betrauungsaktes
beschriebenen Aufgaben in der Euroregion Spree-Nei-
ße-Bober verwendet werden.

(6) Die über den bereits durch die Beitragsordnung des 
Vereins Euroregion Spree-Neiße-Bober e. V. fest-
gesetzten Mitgliedsbeitrag hinaus zu leistenden 
Ausgleichszahlungen nach Abs. 1 und 2 werden mittels
eines Bescheides (Zuwendungsbescheid) zugewendet.
Die Auszahlung erfolgt gemäß den getroffenen 
Regelungen zum Finanzbedarf im Wirtschaftsplan 
des Vereins. Die sich aus diesem Bescheid ergebenden
Regelungen hinsichtlich der Nachweisführung über 
die Verwendung der zugewendeten Mittel sind durch 
den Verein Euroregion Spree-Neiße-Bober e. V. zu be-
achten. 

§ 4 
Änderung der Ausgleichszahlungen

Die Stadt Cottbus kann im Falle von außerplanmäßig höhe-
rem finanziellen Aufwand infolge von unerwarteten Ereig-
nissen im Rahmen von Dienstleistungen von allgemeinem
wirtschaftlichen Interesse nach § 2 diesen ebenfalls (anteilig)
ausgleichen. Eine solche Erhöhung des finanziellen Auf-
wands muss seitens des Vereins Euroregion Spree-Neiße-Bo-
ber e. V. zeitnah angezeigt und durch Mitgliederbeschluss
festgelegt werden.
Über die Gewährung einer höheren Ausgleichszahlung ist
unter Berücksichtigung der Zuständigkeiten der kommuna-
len Gremien ein entsprechender Antrag des Vereins Eurore-
gion Spree-Neiße-Bober e. V. bei der Stadt Cottbus zu stel-
len.
Ein Rechtsanspruch auf die Gewährung zusätzlicher Leistun-
gen besteht jedoch nicht.

§ 5 
Vermeidung von überkompensation 
und Rückerstattungsverpflichtungen 
(zu Art. 6 des Freistellungsbeschlusses)

(1) Es muss gewährleistet sein, dass durch die Ausgleichs-
zahlung in Form der Leistung des jährlichen Mitglieds-
beitrages bzw. weiterer Ausgleichsleistungen im Sinne
von § 4 keine Überkompensation für die Erbringung von
Dienstleistungen nach § 2 entsteht. 

(2) Hierzu führt der Verein Euroregion Spree-Neiße-Bober
e. V. jährlich nach Ablauf des Geschäftsjahres den 
Nachweis über die Verwendung der Mittel im Rahmen
eines Beihilfeberichts durch. Dies geschieht auf 
Grundlage des Jahresabschlusses, der zusammen mit
dem Beihilfebericht nach Abschluss eines jeweiligen
Geschäftsjahres der Stadt Cottbus vorzulegen ist.

(3) Der Verein Euroregion Spree-Neiße-Bober e. V. wird
verpflichtet, die in § 96 Abs. 1 BbgKVerf geregelten 
Aufstellungs- und Prüfungsvorschriften zu beachten und
über die in § 15 der Vereinssatzung geregelte Kassen-
prüfung hinaus den Jahresabschluss sowie den Beihil-
febericht, soweit die durch die Verordnung EU Nr.
360/2012 der Kommission vom 25.04.2012 (DAWI-
Deminimis-Beihilfen) oder innerhalb der Laufzeit des
Betrauungsakts durch eine entsprechende Nachfolgere-

gelung gesetzten Schwellenwerte überschritten werden,
durch einen Wirtschaftsprüfer/eine Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaft prüfen zu lassen.

(4) Wenn ein Beihilfebericht zu erstellen ist, sind die An-
gaben des Beihilfeberichts durch den mit der Prüfung
des Jahresabschlusses beauftragten Wirtschaftsprüfer
gemäß Art. 6 des Freistellungsbeschlusses darauf hin zu
prüfen, ob die Ausgleichsleistungen (Begünstigungen)
an den Verein Euroregion Spree-Neiße-Bober e. V. die
in dem Freistellungsbeschluss festgelegten Vorausset-
zungen erfüllt haben und EU-beihilfenrechtskonform
verwendet worden sind. Das Recht der Stadt Cottbus zur
Prüfung der Bücher, Belege und sonstigen Geschäftsun-
terlagen oder die Ergreifung alternativer Maßnahmen
für die regelmäßige Kontrolle bleiben hiervon unbe-
rührt.

(5) Im Falle von zu viel geleisteten Ausgleichszahlungen ist
der überschießende Betrag (anteilig) an die Stadt Cottbus
zurückzuzahlen. Bei einer Überkompensation von 
maximal 10 % des jährlich (anteilig) auszugleichenden
Betrags darf dieser Betrag auf das nächste Jahr ange-
rechnet werden.

§ 6 
transparenz und Verfügbarkeit 

von Informationen 
(zu Art. 7 und 8 des Freistellungsbeschlusses)

(1) Die Stadt Cottbus ist unter den in Art. 7 des Freistellungs-
beschlusses bezeichneten Voraussetzungen berechtigt
und verpflichtet, die dort bezeichneten Angaben im In-
ternet oder in sonstiger geeigneter Weise zu veröffent-
lichen. Es handelt sich dabei um
a) diesen Betrauungsakt oder eine Zusammenfassung,

die die in Art. 4 des Freistellungsbeschlusses ge-
nannten Angaben enthält und

b) den jährlichen Beihilfebetrag.
(2) Unbeschadet weiter ergehender Vorschriften sind 

sämtliche Unterlagen und Informationen, die notwendig
sind, um zu bestimmen, ob die gewährten Ausgleichs-
leistungen (Begünstigungen) mit dem Freistellungsbe-
schluss vereinbar sind, während des Betrauungszeit-
raums und für einen Zeitraum von mindestens zehn Jah-
ren ab Ende des Betrauungszeitraums verfügbar zu
halten.

§ 7 
Hinweis auf 

Grundlagenbeschluss und Inkrafttreten 
(zu Art. 2 Abs. 2 des Freistellungsbeschlusses)

(1) Die Stadtverordnetenversammlung Cottbus hat in ihrer
Sitzung am 25.01.2017 diesem Betrauungsakt zuge-
stimmt.

(2) Die Betrauung tritt mit dem Tage der Unterzeichnung
durch den Oberbürgermeister der Stadt Cottbus in Kraft
und ist auf einen Zeitraum von 10 Jahren befristet. Er
endet, ohne dass es einer Kündigung oder eines Wider-
rufes bedarf. Wenn die Stadt Cottbus nicht mehr Mitglied
im Verein Euroregion Spree-Neiße-Bober e. V. sein soll-
te, mit dem Zeitpunkt, zu dem die Stadt Cottbus als Ver-
einsmitglied ausscheidet.

Cottbus/Chóśebuz, 26.01.2017

gez. Holger Kelch
Oberbürgermeister der Stadt Cottbus/Chóśebuz
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Fortsetzung von Seite 3

AMTLICHER TEIL

§ 3 Fördersätze und Rahmenbedingungen
Förderwürdige Vorhaben sind bis zu 100 % förderfähig. Die
Förderobergrenze wird auf maximal 20.000 Euro Zuschuss
je Maßnahme und Antragsteller pro Jahr festgelegt. Die
Zweckbindungsfrist beträgt 10 Jahre.

§ 4 Lokales Gremium
Über die Förderung und die Förderhöhe entscheidet ein lo-
kales Gremium, das aus Vertretern der Wirtschaft, Politik,
Bürgerschaft, Stadtverwaltung und dem Sanierungsträger
besteht. Das Gremium entscheidet auf Basis der im Haus-
haltsjahr zur Verfügung stehenden Mittel des Verfügungs-
fonds. Ein Rechtsanspruch auf Förderung besteht nicht.
Die Stadt Cottbus hat ein Vetorecht, da sie sowohl für die
haushaltsgemäße Verwendung der Eigenmittel als auch für
die förderrechtlich zweckentsprechende Mittelverwendung

gegenüber dem Land Brandenburg verantwortlich ist.
§ 5 Antragsberechtigte und Antragstellung

Anträge können von Vereinen, Unternehmen, Verbänden,
Privatpersonen, Eigentümern oder Institutionen gestellt wer-
den. Der Antragsteller ist verpflichtet, das Projekt dem lo-
kalen Gremium vorzustellen. Er ist weiterhin verpflichtet, im
Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit in geeigneter Weise auf die
Förderung hinzuweisen.

§ 6 Verfahren
Vor Maßnahmenbeginn ist eine schriftliche Vereinbarung mit
der Stadt Cottbus abzuschließen, in der der Maßnahmenum-
fang, der Förderbetrag, der Durchführungszeitraum / Fertig-
stellungstermin sowie die Zweckbindungsfrist geregelt sind.
Bei der Ausführung sind die gesetzlichen Regelungen zur
Verhinderung von Schwarzarbeit und illegaler Beschäfti-
gung einzuhalten.
Nach Abschluss der Maßnahme hat der Antragsteller dies un-

verzüglich bei der Stadt anzuzeigen und innerhalb von 2 Mo-
naten die Abrechnung vorzulegen (Kurzbericht zur Umset-
zung und Ergebnis der Maßnahme, ggf. mit Belegexempla-
ren der Printerzeugnisse oder Fotos der Maßnahme, Kosten-
und Zahlungsnachweise durch Originalrechnungen und
Kontoauszüge; bei Erfordernis zzgl. Aufstellung der Einnah-
men).

§ 7 Inkrafttreten und Geltungsdauer
Der kommunale Handlungsleitfaden zur Fördermittelverga-
be aus dem jeweiligen Verfügungsfonds im Rahmen der För-
derprogramme „Städtebauliche Sanierungs- und Entwick-
lungsmaßnahmen“, „Maßnahmen der Sozialen Stadt“ und
„Stadtumbau - Teilprogramm Aufwertung“ tritt am
01.01.2017 in Kraft und gilt bis zum 31.12.2017.
Cottbus, 20.12.2016

gez. Holger Kelch
Oberbürgermeister

Anlage:  
Fördergebietskulissen


